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Endurtei!
I

t. , Auf die Berufung des Klägers wird d rs Endurteil des Landgerichts Nürnberg-Fürth

vom 31.1.0.2006, Az.:2 0 10640/04, abgeänded. :

I

lrbindlich verurteilt, an den KJä§er

19.707,35 € nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem. jeweiiigen

Basiszinssätz aus 10.138,50 € seit 14.08.2004, aus 1:300;06 € seit 12.11.2004
und aus 8.268;79 € seit 10.10.2006 zu bezahlen.

\-,, lll. Die Beklagten zu ,1) bis 3) weJ'den gesamtverbindlich verurteilt, an den Kläger
25.OO0,OO € Schmezensgeld nebst Zinsen daraus in Höhe von 5 Prozäntpunkteri
über dem jeweiligen Basiszinssatz seit 12.1 1 .2004 zu bezählen.

lV. Es wird festgestellt, dass die Beklagten zu 1)bis 3)gesamtschuldnerisch verpflichtet

, sind, dem Kläger,allen weiteren unfaltbedingten materiellen und immäterie[en schader.r '

aufgrund des Verkehrsunfalls vom 24.11.20ö3 in der'Essenbacher Straße in Erlangen: 
'

zu ersetzen

V. lm übrigen wirddie Klage ab§ewiesen.

Vl. Die Widerklage des Beklagten zu 1) und Widerklägers wird abgewiesen.

vll, Die weitergehende Berufung des Klägeps wird zurucrgewl...n. .r

vlll. von den Gerichtskosten beider.Rechtszüge tragen der Kläger 39 %, die
. Beklagten zu 1) bis 3) gesamtschuldnerisch 60,%, der Bekiagte zu 1) ein weiteres
Prozent.

Die außergerichtlichen Kosten des Klägers sind zu 60 % gesamtuerbindlich
von den Bekragten zu 1) bis 3) und vom Bektagten zu 1) zu einem weiteren

'Der 
Käger hat 39 o/o deraußergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 1) bis 3)

zu tragen. lm Übrigen tragen die Parteien die ihnen in beiden Rechtszügen
entstandenen außergerichflichen Kosten selbst.
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Das Urteil ist vorläufig vollstrecl<bär'

Beschluss:

Der Streitwert für den ersten Rechtszug wird in Abänderung des Be-

§chlusses des Landgerichts Nümberg-Fürth vom 31.102006 für die
' Zeitbis 15.02.2005 auf 75.838,56 €, ab 16.02.2005 auf 76.731,48 €

und ab 07.10.2006 auf 85:000,27 € festgesetzt.

Der.Streltwert für das Berufungsverfahren wird auf'85 .OOO,27€ flstge-,
setzt.

Entscheidungsgründe

t.

Die Parteien ströiten über die Schadensfolgen aus einem Verkehrsunfallam 24.11.2003 in Erlan-

gpn.

Der Kläger, der bei der'Fa
am24.11.2OOg gegen 8.:t0 Uhr mit seinem Pkw, I

gur Arbeit. Als er sich der rechts vor ihm liegenden
OMV-Tankstelle in der Essenbacher Straße in Eilangen näherte, fuhr der Beklagte zu 2) mit dem
Pkwr ,auSdem
Tankstellengelände auf die .-. Straße. Er wotlte die Fahrspur des Klägers über{ueren
und seine Fahrt auf der linkenlFahrbahn in Gegenrichtung fortsetzen. Obwohl dör Kläger sein
Fahzeug voll abbremste, kam.es.iur Kollision mit dem vom Beklagten zu 2) geführten Fahaeug

', der mit teilweiser Überdeckung 
. 
auf die rechte Vordeiseite des Pkws des

Klägers auffuhr. Der Pkw dds Klägers wurde vorne rechts an der Motorhaube, am rechten Kotflü-
gel, am Frontgrill, am Stoßfänger und am Spoiler beschädigt. Das Fahzeug Qes Beklagften zu :l)
wurde im Fro'litbereich beschädigt. Beide Fahrzeuge wurden nicht wieder instand gese2t. Der
Pkw ist bei der Beklagten zu 3) haftpflichtversichert.

Mit der Klage hat der Kläger Schadensersatz für unfallbedingte Aütwendungeh in Höhe von
19.707,35 € gegen die Beklagten zu 1) bis 3) als Gesamtschuldner geltend gemacht, außerdem
ein Schme-rzehsgeld in Höhe von.mindestens 50.000,00 €. Er hat die Feststellung bägehrt, dass
die Beklagten zu 1)bis 3) gesamtschuldnerisch verpflichtetsind, ihm allen weiteren materiellen
und immateriellen Schaden aus dem Verkehrsunfall vom 24.11.2003 zu ersetzten. Ferner hat er

rtätig war, fuhr
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die Fbststellung beantragt,. dass die Beklagten gesamtschuldnerisih verpflichtet sind, ihm eine

. monailiche Schmezensgeldrente in angem'e§sener Höhe zu bezahlen'

Zur Begrundung hat der Kläger vorgeträgen, der Be(lagle zu 2) habe eine Vorfahrtsverletzung be-

grng"Ä, indem är, ohne auf den bevoqrechtigtdn Verkehr zu achten; vom Tankstellengelände auf

die Straße .gefahren sei. Der Unfall stelle füi ihn ein unabwendbares Ereignis dar. Er sei nicht mit

überhöhter Geschwindigkgit gefahren.

Zur weiteren Begründung die§er Anträge hat der Kläger vorgetragen, dass er aufgnrnd der bei

dem Unfall erti,ttenen Verletzungen seit dem24.11.2003 nicht mehr arbeitsfähig qei. Dle ändauen-

de ArbeitsunfähiEkeit, die.vorzeitige Verrentung (Rentenantrag vom 18.11.2A0q und der Verlust

an Lebensqualität seien-durch den Verkehrsunfall adäquat kausal verursacht worden. Er habe bei

dem Unfall am 24J1.2003 ein HWS-Beschleunigungstrauma erlitten. Daraus hätten sich anhal-

' tende Beschwerden in der Gestalt eines'ausggprägte4 cervikocephalen Syndroms (traumatirsche

Schädigung des Stammhims, Halswirbelsäulenschäden, möhreie Bandscheibenvorfäle, Rotati-

onseinschränkung der Halswirbel C 0 und C 2, Verschiebung des Altaswirbels,'Deformierung der

. Flügelbänder) ergeben. Das Rückenmark.berühre bei Maximalrotation nach links und rechts den

Spinalkanal. Es liege eine schwere-Verletzuhg am Kopfgelenkverband (Kapselverband) mit erheb-
lichen Durchblutungsstörungen im Bereich der Basalarterie vor. Die Folge seien die in der Klage'r/1 .-
genannten Funktionsein§öhränkungen, insbesondere eine fortbestehende Beeinträchtigun$ der
Gehirnfunktion, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel, Gangunsicherheit, Seh- und Hörstönrngen,
ausstrahlende Kopf- und Nackenschmerzen, Übelkeit und allg'emeine Schwäche.

.,
Mit Bescheid vom 14.10i.2004 habe das Amt frir Vörsorgung und Familienförderung Nrriräberg,
Versorgungsamt, einen Giad der Behindeiung von 60 % festgestellt, näch seinem WiOt*p*J -
durch Abhilfebescheid vom 10.01.2005-ein Grad der Behinderung von 80 %mitOen Merkmalen
G (Gehbehinderung) und B (Notwendigkeit ständiger Begleitung). Die in O"n Bescheiden genann-
ten Behinderungen seien allesamt unfallbedingt.

Die Beklagten zu .1) bis 3) haben das allbinige Ver§chutdeh des Beklagten 4u 2l andem Unfalt'bestritten. Der Kläger sei mit überhöhter cescnwinoigkeit gefahren. Die Betriebsgl;h;;* klil,-
rischen Pkws erhöhe sich von 20 aut 33 Prozent. Die Geschwindigkeitsüberschreltung sei mit ur-
sächlich für die Kollision. Die sicht des Beklagten zu 2) nach rinr. .ei"ing"s.irr^*i gil;r;;, 

-

Die Beklagten zu 1) bis 3) haben bestritten und beskeiten weiter, dass der Kläger beim dem Ver-kehrsunfall am 24'11.2003 eine körperliche Vedeüung ertitten habe. Die ourj oie rorrisin ver-ursachte Geschwindigkeitsveränderung uid di'e Kräfteeinwirkung auf den'Kläger seien zu gering,um zu einer HWS-Distorsion ftihren zu können, Die behaupteten rolgeschäd"en und die ursäch-lichkeit des Verkehrsunfalls dafür würden bestritten. Beim Kräger bestünden degenerative schä-den.an der wirbelsäule. Aus dem vorerxranrungsv"oäi.nni. der GKV des Klägers ergebe sich,dass'der Kläger in den Jahren 1999 bis 2001 unter psychischen störurtgen und Erschöpfungszu-ständpn gelitten habe' Der Kläger nutze den unfall dazu aus, in die Rente zu flüchten. Er habeunangemessene Begehrensvorstellungen. Die zuständige Berufsgenossenschaft habe die Ko-sten für die äztliche Behandlung bis sr.rz.zoog in Höheion gor;07€ übemommen. Den Ersatzweite'rer: Aufrrendungen habe sie abgelelint, weil sie nicht durch den Unfall verursacht worden
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. seien. bem Kläger sei auZugebän, anhand der mit der Berufsgenossenschaft geführten Kor-

respondenz' darzulegi,en, welche Ansprüche.er dort wegen des angeblichen Dauerschadens gel-

tend gemacht habe.

Für die geforderten Aufirvendungen bestelre keine Schadensersatzpflicht. Die wiederholten Unter-

suchungen, Therppien, Medikamente, Hilfsmittel und die Kur- und Klinikaufenthalte des Klägers

seien medizinisch nicht notwendig gewesen. Als Mitgtieit der geseElichen Krankenversich6rung

söi der Kläger im Rahmen der ihm obliegenden Schadensminderungspflicht gehalten gewesen,

deren Leistungen in Anspruch zu nehmen. : .

Dem Kläger stehe kein Schmerzensgeld zu. Die HOne des geltend gemachten Mindeotbetrags
sei übersetzt. Eine Schmeaensgeldrente sei nur zum Ausgleich schwerster. Dauerschäden zu
gewähren, die der Kläger beide,m Unfall nicht erlitten habe.

Mit Schriftsatz vom 15.O2.2OO5hat der Beklagte zu 1) im Wege der Widerklage Agn,SZ€ Scha-
densersatz nebst Zinsen wegen des Totalschadens an dem Rover Mini Cooper geltend gemacht.' Es handeltsich dabei um 1/3.des Unfallschadens an dem Fahzeug von.insgesamt 2.431,30€
zuzüglich, außergeiichtliche Rechtsanwaltskosten in Höhe von 82,49 €. Der Kiäger hat den An-
spruch nach Grund und Höhe bestritten.

Mit Endurteil vom 31.10.2000 hat das Landgericht Nürnberg-Fürth die Klage abgewiesen. ln den
Entscheidungsgr'ünden hat es sictr auf das eingeholte unfallanatytische Gutachten des Sachver-
ständigen Dr. lng. Werner Großer vom 15.09.2005 und das unfallchirurgisch.orthopädische Gut-
achten der Sachveiständigen Dr. G Bermbach und Dr. F. KleinfelJ, Klinikum Fürth,
18.04.2006 gestützt.

Den Kläger hat es auf die widerklage verurteilt, an den Belilagten zu 1) g92.,92 € nebst Zinsen
hieraus in Höhe von'5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ..,irr.oä;;;;
aus 650,00 € tür die Zeit vom 0g.06.2004 bis zum 22.02.20.szu bqzahten.

::."::t:fT1Il.:I._".::::ngr.::s Dr. rns. werner Großer vom 1s.0e.2005 war zu dem Erseb_rt Ltygg.

::."Tf:rj:::-.:,,::"jl,g:I:,,,::i"geschwi diskeit des pkw peuseot 25 kmthund diejenised9s Pkw Rover Mini cooper 15 km/h betragen haol. Die Nachkölisionsgescn*i"olgi"itffiä;
;, ;il;;ä'*.," XT:'""rffi ;

ff"":::ji:i--i" -o:.rclwirlisrlit 
sei..umsqkehrt worden uld habe - 12,7 kmth oetrasen,

_TT"l"ly::,^":T,0..::"1:li: 
Geschwindisk tsänderuns vonl'ä,0 *rrn ,-ii'#,'u;ä#;-.es,,vv,urry vur rr,1 Krn/n mll elner Ungenauig

f,::?.;:l;u,,Trl^,11._0.:::r]", dass beidem reuseot eine GeschwindiskeitsänderuÄs von12 bis '15 km/h und bei dem Mini cooper von 2g km/h eingeheteri sei.

vom

Nach den biomechanischen Betrachtungen' des sachverständigen Dr. Großer ist die Geschwin-digkeitsänderung des pkw peugeot nicht ausrei
auch nicht degenerativ veränderten Hatswirbel
drehen deg Klägers nach rechts zu dem Rover
VerleEbarkeit, sondern bewirke bei der vorlieg
einen SchuE.
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Nach dem unfallchirurgisch-orthopädischen Gutachten der Sachverstäridigen Dr' G. Bermbach

,"i o.i. r[i.rcro ,Ä ta.o+.2006 ist nicht ausgeschrossen, dass der Krägqr durch den unfa,

eine reichtgradige Harswirbelsäulenier,rung (Grad r nach Erdmanh, Grad r bis lr nach Moorahrend,

Gr:ad ll nach QTF-Klassifikation) erlitten hat. Die Verletzung. kann nach dem Gutachten eine un-

failbedingte Arbeitsunfähigkeit auf die Dauer von 2 bis 3 wochen 1l l:19: ,,n?o:n' -o,i1.u{attoe-

dingte Minderung der Erwerbsfähigkeit nach dem wiedereintritt der Arbeitsfähigkeit auf die Dauer

von vier Wochen betrage meistens nicht mehr als 20 %. Das Gutachten schließt'aus, dass der

Kläger durch den Unfall eingn dauerhaften strukturellen 
Sder 

organischen Schaden eilitten hat.

Beschwerden übereinen'längbren Zöitraum als 2 Monate könnten nurauf Ursachen beruhen, die

außerhalb de.r orthopädisch-traumätotogischen Beurteilung lägen, wie psychische otjer psychia-

trische Veränderungen.

Gegen. dieses Urteil, das an die Klägervertreter am 09.11.2006 zugestellt worden ist, hat der Klä-

ger mit Anwaltsschriftsatz vom 23.11.2006, der als Telefaxschreiben am selben Tag eingegan-

gen ist, Berufung eingelegt und diese mit AnwaltsschriftsaE vom 06.02.2007, der als felefax am

selben Tag eingegangän ist, innerhalb der bis'09.02.2007 verlängerten Begründrlingsfrist begrun-

det.

Mit.der Berufung macht der Kläger geltend, das Landgericht Nümbbrg-Fürth habe wesentliche

Teile seines Sachvortrags unbenicksichtigt gela§sen. Darin liegd eine Ver,letzung seines.An-

spruchs auf rechtliches Gehör. Das Landger,icht habe es unterlassen, die sich aufdrängende unb

von ihm mehrfach beantragte nöuro-psychiatrische und neyropsychologische Begutathtung her-

beizuführen. Diese sei geboten, weil das unfallchirurgisch-orthopädische Gutachten unfallbeding-
te psychische Reaktiond-n des Klägers als Dauerfolgen für möglich halte. ln der.dem Gtitachten
vom 18.04.2006 beigefügten Anlage sei ausdrücklich darauf .hingewiesen worden, dass beiVer-
dacht auf somatoforme Störungen eine nburologisch-psychiatrische Begutachtung erforderliöh
sei. Das Landgericht Nürnberg-Fürth gehe davon aus, dass bine seelischö Traumatisierung nur
bei einer Ver:letzung des Hirnstamms oder des zentralen Nervbnsystems möglich sei. Dies wer-
de in dem unfallchirurgisch-orthopädischen Gutachten aber gerade nicht festgestellt. Es enthaite
nur die Aussage, dass bei der vdm Sachverständigen Dr. Großer.ermittelten, von ihm _(Kläger)
aber bestrittenen'Anderqngsgeschwindigkeit aus unfallchirurgischer-orthopädischer Sicht keine
VerleEung des Stammhirns zu erwarten sei. Eine durch den Unfalt verursachte, schwere seeli,
sche Traumatisierung könne aber äuch ohne eine solche VerleEung eintreten (Beweis: psychia.
trisch-neurologischbs, neuropsychologisches Sachverständigengutachten).

Der Kläger beantragt:

unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Nürnberg-Fürth, Az.: 2 O 10640/04, vom
31.10,2006

1. die Beklagten zu 1) bis 3) gesamtschuldnerisch zu verurteilen, an den Kläger 1g.707,3s €
nebst 'Zinsen in Flöhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz auS
10-138,50 € seit dem 14.b8./004, aus 1.300,06 € seit Rechtshängigkeit d6r Klage'und aus
8'268,79 € seit Krageenreiterung (06.10.2006) zu bezahren,
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2. die Beklagten zu 1 bis 3) gesamtschuldnerisch zu verurteilen, an den Kläger ein in das Er-

messen des Gerichts gesteiltes schmezensgeld in Höhe von rnindestens 50.000,00 €

nebst Zinsen in Höhe von 5 prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit

Rechtshängigkeit zu bezahlen,

festzustellen, dass die Beklagten zu 1) bis 3) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, dem

Kläger allen weiteren unfallbedingten mäteriellen Schaden änlässlich des Verkehrsuhfalls

vom 24.11.2003 in der Essenbacherstraße in Erlangen zu erstatten und darÜber finaus
gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, an den Kläger weiteren immateriellen Sclraden

(Schmerzensgeld ) zu leisten,

festzustellen, dass die Beklagten zu, 1) bis 3) gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, dem

Kläger eine in das Ermessen des Gerichts gestellte monatliche Ränte zu zahlen und

die Widerklage des Beklagten zu 1) in Höhe von 892,9? € nebst Zinsen in Höhe von 5 Pro-

zentpunkten über dern jeweiligen Bäsiszinssatz seit Rechtshängigkeit der Widerkla§e so-

wie gleichen Zins aus dem Betrag von 650,00 € ab dem 08.06.2004 abzuweisen.

,(

.Die 
Beklagten zu 1) bis 3) beäntragen: ' I

die' Berufung des Klägers köstenpflichtig zurückzuweisen

Die Beklagten zu 1) bis 3) halten die Berufung des Klägers für unbegründet-

Der Kläger habe dön Beweis nicht erbracht, dass er bei dem Unfalleine lnitialverleEung erlitten
habe. Ohne Nachweis der lnitialverletzung kämen. ihm die Bewäiserleichterungen nach § 287
ZPO im Rahmen dei haftungsausfüllenden Kausalität nicht zugute. Das Gptachten des Sachver-
ständigen Dr. Gioßer schließe übezeugend aus, dass der Kläger bei dem Unfäll eine HWS-Dis-
torsion.erlitten ha-be, weil die Geschwindigkeitsänderung dafür zu gering sei. Das Gutachten der
Sachverständigen Di. Bermbach und Dr.-Kleinfeld komme zu dem Ergebnis, dass unter Würdi.
gung des Untersuchungsbefundes und der Röntgenbilder vom Unfalltag keine orgahischen oder
strukturellen Veränderungen beim Kläger nachzuweisen seien. Die neurologischen und psychia-
trischen Veränderungen, die zu dem Grad der Behinderung von 80 Prozentleführt hätten, seien
keine.unfallfolgen. Die Klage sei desharb zu Recht abgewiesen wordeh. , .

Wegen der weiteren- Einzelheiten wird auf das angefochtene Endurteil des Landgerichts Nürn-
berg'pg;16, auf die Schriftsätze der Parteien und die vorgelegten Schriftstücke Bezug genom-
men.

Der Senat hat gemäß Beweisbeschluss vom'08.09 .2007 (Bd. ll, Bl. 303 bis 304) ein neurologi-
sches Sachvörständigengutachten , ,,Uriiversitätsklinikum

4.

5.
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. .-? - . eingeholt. Auf das schriftliche Gutaihten vom,08.01:2008 (Band ll,

Bl: 256 6is 305) mit Ergänzungsgutachten vom 02.06.2008 (Bd. lll, Bl. 350 bis 359) wird Bezug
genommen

Auf§rund' Beweisbe§chlusSes vom 28.02.2008 wurde femer ein psychiatrisches Gutachten zu

dgr Frage eihgeholt, ob es sich beiden Beschwerden des Klägers um psychisch bedingte Folge-

schäden handelt, die durch den Verkehrsunfallvom 24.11.2003 verursacht worden sind. Auf das
schriftliche Gutachten des Prof. Dr.

-. . vom 16.07.2009 tjhd das Ergänzungsgutachten vom 30.05.2012 (Bd. lV, Bl,,.512 bis 524)
wird Bezug gönomrnen

I

Der Senat hat den Saphverständigen Prof. Dr. in der mündlichen Verhandlung
am 22.04.2013 zu den.Fragen der Beklagten im Schriftsatz vom 31 .03.2012 (B d. lV, Bl. S41 bis
550) angehört. Wegen seiner mündlichen Ausführungen. wird aüf die Sitzungsniederschrift vom
22.04.2013 (Bd. tV, Bt. S73 bis 580) Bezug genommen. , i.

Der Erwerbsschaden wird vom Kläger im Verfahren des Sozialgerichts Nümberg (Az.: S 1S U
242110) wegen Verletztenrente geltend gemacht. Er ist nicht Gegenstand des voiiegenden Ver-
fahrens.

11,

1' Die zulässige Berufung des Klägers ist teilweise begnindet; im übrigen ist sie unbeg^inoet
und wird unter Abweisung.der weitergehe rden Krage zurückgewi..;;.

Die Beklagten zu 1) bis 3) haften dern Kläger gesamtschuldnerisch auf materiellen und im-materiellen schadensersatz aufgrund oes uiärts ui^ zq.l1.2ooL,ss g23 Abs. 1 und 2BGB, 10 stVO;§§ 249 Abs. 1 und 2, 253 Abs. 2 BGB; §§ 7, 17 StVG, § 3 Nr. 1 pflve.

sie schulden dem Kläger schadensersatz in Höhe von 1g.707,35 c neost Zinsen daraus.Die Beklasten zu 1) bis 3) schulden den Kläser n"r.rlr"rt;;;,;;ämezenssetd inHöhe -von 25'000'00 €' e Anträge auf schmerzensgeld in Höhe von min-des(ens 50'000'00 € un ss die Beklagten zu 1) bis 3) verpflichlet sind,

. 
an den Kräger eine mon erdrente zu bezahren, sind unbegründet.

Die Widerktage des Beklagten zu 1) und Hatters . 
,

rufung oes itagers in noanderung der Ziffei , 
ers wird auf die Be-

berg-Fürth vom 31,10.2006 abgewiesen. Der Klä Landgerichts Nürn-
aden an dem Fahr_zeug des Widerklägers nicht, denn Oer Unfall.ste

Abs. 2 StvG (höhere Gewatt) für ihn dar. Ereignis nach § 7
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Beim Einfahrön vom Tankstellenbereich in die sträße in Form

des Linksabbiegens mit überfahren der Fahrspur des aus seiner Sicht von links kornmen:

den Klägers musste der Beklagt e zu 2) besondere Vorsicht anwenden, die er nicht einhielt.

Wegen dei eingeschränkten Siclit musste er sich vorsichtig an die Fahrspur des vor-

. 
fahrtsberechtigten Klägers herantasten. Nach dem unfallanalytischen Gutachten des

Sachverständigen D.r. W. Großer besteht kein Zweifel, dass er' unter fahrlässiger Verlet-

zung dieser Sorgfallspflicht von vorne kommend, schräg auf die linke Vorderseite des'klä-

gerischen eeugeäf auffuhr. Bei Einhaltung der im StraßLnverkehr erforderlichen Sorgrfalt

hätte der Beklagte zu 2) den Unfallveimeiden könnbn'

Die vom Sachvdrständigen Dt. Großer zugrunde gelägten Kaiosseriebchäden an beiden

Fahrzeugen wurden in dem von der Beklagten zu 3)vorgerichtlich eingeholten Gutachten

des lngenieurbüros Wiedmann, Peusär und Partner GbR vom 14.06/004 fotographisch

festgehalten. Der Sachverständigen Dr. Grcißer hat irt seinem Gutachten die dort ab§ebil-
. deten §chäden zugrunde gelegt und bewertet. ln dgr Anlage 4 zum Gutachten des Sach-

verständigen Dr. Großer finden sich Kollisionsskizzen, die mit der vom Kläger getertigten

und am 20.04.2005 zu Bd. l, Blatt 85 bid 87, übergebenen zeichnerischen Darstellu.r.rg hin-

sichtlich der Anstoßrichtung weitgehend übereinstimmen. Der Sachverständige Dr. Großer
kam mit übezeugender Begründung zu dem Ergebnis, dass die mittlere Kollisiönsge-
schwindigkeit des Peugeot 25 Rmlh und die des Rover Mini Cooper 15 km/h betragen ha-'
be. Es bestehen keine Anhaltspunkte für einö überhöhte Geschwindigkeit oder eine ssnsti-
'ge Pflichtverletzung des Klägers. Er konnte die Kollision trotz Vollbremsi.rng seines Pkws
nicht vermeiden. Die Gefährdungshaftung des klägerischen Pkws tritt deshalb hinter die
durch das Verschulden de§ Beklagten zu 2l erhghte Bätriebsgefahr des Fahze'ugs des
Beklagten zu 1) zurück. Für den Kläger stellte der Unfall ein unvermeidbares Ereignis nach-
§ 7 Abs. ? SIVG dar, da er die Kollision auch bei Anwendung äußerster Sorgfalt nicht ver-
meiden konnte (BGH VersR t'g23, 83; BGH 1971,426).

Die Widerklage des Beklagten zu 1) wird'deshalb in Abänderung des Endurteils vom
31.10.2006 abgewiesen. l

Nach der vom Senat gewonnenen Überzeugung erlitt der Kiäger durch den Unfall am
24'11-2003 eine HWS-Distorsion,vom Grade Erdmann l. Der Senat folgt dabei den.über-

. zeugenden Ausführungen des Sachverständigen Dr. 
. 

, Universität.
im neurologischen Gutächten vom 08.01.2008. Danach stehen die vom Orthopäden Dr.

. Erlangen, am'Unfalltag beim Kläger erhobenen Befunde mit der Feststellung ei-
ner teichten HWS-Distorsion in Einklang

Der Unfalla rzt Dr. r hat im Durchgangsaztbericht vom 25.1 l.2oo3folgendes Be-
schwerdebild auf§rund eigener untersuchung dös Klägers är,*n",i"r':ä."- und Be-
wegungsschmerz im Nacken mit Ausstrahlungen in die rechte Schulter und den rechten
Arm.'Ziehende schmerzen bis in die rechte Hand, Bewegung 0". xopäi ;;;;;;eingeschränkt, schulter rechts frei beweglich, sensibilitäi. bei untersuchung;;il;;;
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erhalten.Unruhe,'schwindel'keinNystagmus'AugeundOhrklinischunauffällig:Röritgen-
ergebnis Hws in 2 E6enen: keine frisch-e knöcherne verrefzung; §teirstellung; osteochon.

dro§e C 5/6. Diagnose: Distorsion der HWS"' '

t aufgrund des neurologischen Gutachtens

des Dr. vom 25'11'2003(Un-

er Kläger durch den Unfäll eine sogenannte

le erlitten hat.

zwar kamder sachverständige Dr. w. Große1 in dem vom,Landgericht Nürnberg'Fürth

eingehorten Gutachten zu,oem Ergebnis, dass die biomechanische Belästungsgrenle für

männliche lnsassen bei Fron.tkollisionen im Bereich um 20 km/h-liege' so dass die festge-

sterte Anderungsgeschwindigkeit des peugeot von lzbis 15 kmlh - unterstellt di6 Halswir- 
-

belsäule des Krägers habe keine Vorschäden und keine degenerativ'en veränderungen auf-

gewiesen.nichtEeeignetsei,beidemKlägstorsionzuführen.Erführt
außeidem aus, diö 'väm:Kägeir behauptete der: Kläger gibt än' 9r habe

ä;]};;ä; 
^;;p.'i"ä.n 

r:echts zum wendet -lSwirke pei Ande-

rungsgäschwindigkeiten von bis zu 17 km/h eher einen schutz als eine Erhöhung der Ver-

letzungsgefahr.

Nach ständiger Rechtsprechung'däs'Bundesgerichtshofs (BGH NJW 2003; 1116 ff')be-

steht aber bei Geschwindigkeitsänderungel keine schematisch anzuwendende Harmlo-

sigkeitsgrenze, da eine solche durch wissenschaftliche Erkenntnisse nicht'genügend be-

grtindet ist. Der Umstand allein, dass sich der Unfall mit einer geringen kollisionsbedinglen

äeschwindigkeitsänderung ereignet hat, sbhließt deshalb die tatrichterliche Überzeu-

gungsbitdung nach s 286 ZPO von der Ursächlichkeit für die HWS-Verleirng nicht aus.

Da es im Rahmen des Strengbeweises nach § 286 ZPO, der für den haftungsbegninden-

den Primärschaden maßgebend ist, nicht'auf eine mathemati§ch lÜckenlose Gewissheit '

ankommt, sondein ein für das praktische'Leben brauchbarer Grad an Übezeugung, der

Zweifeln Schweigen gebietet, ausreicht (Zöller-Gi€ger-ZPO, 29. Auflage § 86 Rn 19), hält

der Senat den erforderlichen Stren§beweis fÜr den Eintritt einer leichten Halswirbelsäulen-

zerrung (Grad I nach Erdmann) für geführt.

Aus dem r,rnfallchirurgisch-orthopädische Gutachten Dr. G. Bermbach und Dr. F. Kleinfeld
t'

(Chirurgische Klinik ll:Fürth) vom 18.04.2006 (Bd. l, Bl. 166 bis 206 d. A.) ergibt sich, dass

der Unfall bei dern Kläger - außer zu einer auch dort für nicht ausgeschlossen gehaltenen

- leichtgradigen Halswirbelsäulenzerrung (Grad I nach ErmaÄn, Grad I bis ll nach Monah-

rend, Grad ll nach QTF-Klassifikation) mit einer möglichen Arbeitsunfähigkeit von zwei bis .

drei Wochen zu keiner Verletzung der Wirbelsäule, des Gehirns, des Stammhirns, des

Rückenmarks, der Band§cheiben, der Flügelbänder und von hirnzuführenden Gefäßen ge-

frhrt hat. Das Gutachten fußt auf einer radiologischen und kernspintomographisOhen Un;

tersuciung, die am 30.01.2006 im Klinikum Fürth durchgeführt wurde. Das Gutachten wer-

tet ünter Betrachtung der neu erhobenen Befunde auch die früheren Röntgänaufnahmen

und Kemspintomographien, aber auch die:Befundberichte und die äztlichen Stellungnah-

men der vom Kläger bis dahih aufgesuchten Arzte und Ktiniken vollständig aus. Unter Ein-
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- 
beziehung aller Umstände grgeben sich nach dem übezeugenden orthopädisch-chinrrgi-

schdn Gütachten keine Hinweise auf eine unfallbedingte fraktur oder Luxation an der wir-

belsäule des Klägers.

Die Aufnahmen belegen schon vor dem unfall eigetretene degenerative Veränderungen in

Form von Osteochondrosen bei C 5/6, C 617,einer Retrospondylose bei C3l4 und mini-

mal auch bei c 4/5. Der Spinalkanal ist anlagebedingt leicht eingeengt. Das Myelon kommt

nach dem Gutachten in den Aufnahmen unauffätlig ohne Hinweis auf ejne Kompiession

oder frühere traumatische Schädiguhg des Halsmarkes zur Darstdllung. Ebensö wie die

konventionellen 'Halswirbeisäulenaufnahmen zeigt auch die Kernspintomograph'ie eine

Fehlrotationzwischen C 1 und C2(C 1 istgegenüberC2 im Uhzeigersinn um cä:5Grad

rotiert), Das Gutachten schließt überzeugend aus, dass diese Drehfehlstellung dureh den '

Unfall verursacht worden, ist. Dafür wäre eine höhere Gewalteinwirkung erforderlich gewe-

sen. Wäre der Schaden unfallbedingt, hätten bereits in den Röntgenaufnahmen des Dr.

r am Unfalltag und in der ersten Kernspintomographie im Januar 2004 Einblutun-.

gen oder ödeme sichtbar sein müssen. Die Rotationsfehlstellung beruht nach dem Gut-

achten auf Verschleiß oder Muskelanspannungen. Die latEral, atlanto-dentale Distanz be-

trugt kernspintomographisch gämessen rechts 2 mm,links 4 mrn; die Bandverbindungen

arvischen Dens und C 1 (Atlas) sind i4takt. Hinweise auf eine lnstabilität zwischen den

. 

- 
HalsWirbeln bzw. der Schädelbasis und de1 Halswirbelsäule liegeä nach dem Gutachten ,

nicht vor. Auch ist es durch den Unfall nicht zu Bandscheibenve?letzungen gekommen.
Nach dem Gutachten bestehen keine Hinweise auf Schädigung des cervicalen Myelons.
Die Funktionsaufnahmen zeigen eine degenerativ bedingte Blockierung in den Segrnenten 

'

' .C 5 bis C 7 in Vor- und Rückneigung. Weder die Röntgenaufnahmen noch die Kernsitinto-
mographie ergeben Hinweise auf eine frühere knöcherne Verletzung oder Verrenkung der
Halswirbelsäule.

Das Gutachten schließt die Anäahme des behandetnden Arztes Dr

) im Schreiben vom 03.10.2004 aus, dass beim Kläger eine unfallbedingte
funktionelle craniocervicale Myelopäthie vorliegt, d.h. dass es durch Kopfbewegüngen im
Kopfgelenk C O/C 1 (Atfas-Schädel/Kopfgelenk) und zwischen Atlas und 2: HWlizu-einem

. Kontakt des Myelons mit der lnnenfläChe des Atlaswirbels kommt. Das gilt auch füi die An,.
nahme des Dr' 'die Seitenverschiebung des Attas verursache eine Einen-
gung der arteria vertebralis mit der Folge von Durchblutungsstörung"ri, S"h*indö1, Gleich-
gewichtsstörungen und unkontrollierten Stürzen. Damit wird auch die Annahme im Aztbe-.
richt des Dr. vom 07.06.2004 vnd im Schreiben vom 24.06.2004 an die Be_
klagte zu 3) entkräftet, dass durch den Unfall eine Schädigung im Bereich des Kopfgelen-
(es eingetreten sei und sich die Abnutzungserscheinungen iri gereicn HWK llO uno olz
durch den Unfall verschlechtert hätten.

Das Gutachten vom 18.04.2000 schließt auch die Feststellungen iin radiologischen Be-
fundbericht des Dr' I vom 03.02.2004 als für die Beweisfrage unbeachflich
aus' Dieser ging von einer lokalen Kapselbandpathologie, als deren Ursache er den Unfall
ansieht, und von Konturenunregelmäßigkeiten der ligamenta alaria (Flügelbänd"rl o.iJä.
seits mit sflrkturdlen Faservetänderungen aus. Die Funktionsaumanmän sino nacn gin-
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Kleinfeld zur Aufdec*'on 

'onschätzung der Sachvergtändigen Dr' Bermbach und Dr'

weichteilschäden wegen der Genauigkeit der herkömmlichen Keinspintomographib nicht

notwendig. Darin sirid aus unfailchirurgisch-orthopädischer sicht keine unfallbedin§ten Ver-

i"Lüng"n" rm Bandapparat feststellbari allenfalls Veränderungen degenerativer Art'

Auch die weiteren StellLngnahmen behandelnder Azte z.B.

werden in dem
' 

-- ---- -t^-^ - .^-. *-
Gutachten wiedergegeben und dahin gewürdigt, dass- außer der nicht Tuszuschließenden

leichten HWS-Distorsion anhand aller er:hobenen Befund'e keine unfallbedingten strukturel-

ten oder organischen Veränderungen beim Kläger nachgewiesen werden können. 
-

l\

Nach dem neurologische Gutachten des SachVerständigen Dr. . vom

08.01.2008 mit ErgänzungsgUtachten vom 02.06.2008'liegen bei dem Kläger auch keine

unfallQedingten Verletzungen des Zentralnervensystems vor. Der Sachverständi§e bezwei-

felt hicht, dass der Kläger am 24.11.2003 eine teichte HWS.Distörsion erlitten hai,,die tibli-

r cherweise.innerhalb von Tagen oder Wochen abklingt. Abgesehen von nachvollziehbaren

.Nackenschmerzen konnte er beim Kläger durch neurologische Untersuchungen keine ob-

jektivierbaren und funktionell-neuroanätomisch begründbaren Schäden'feststellen. Die

Überprtlfung_der sensiblen und motorischeri Bahnen zum rechtän Arm ergab keine Auffäl-

ligkeit, ebenso nicht,die der Seh- und Hörbähn. lm Normalbereich lagen auch die ErEebnis-

se der Durchblutungsmessungen der hirnversorgenden Gefäfie{Duplexultraschallunter-
suchung). lnsgesamt,ergab äiei neurologische Untersuchung keine Anhaltspunkte für,eine'
Störung primärerHirnfu'nktionen, Schäden am Halsrückenmark; eine Schädigung.des Ner-
vensystems, auch nicht für Durchblutungsstörungen ini Bereich des Hirnstamms.

Nach dem Gutachten fällt an ddn vom Kläger geschilderten Beschwerden auf, däss diese
ihren Höhepunk! nicht'}unmittetbar äach dem Trauma oder im nahen zeitlichen Zusammen-
hang damit hatten. Nach den Nachschaukierichten des Dr. vom 1l,j2,2003,
19.12.2003,29;.12.2003 und 07.01.2004 klagte der Kläger vielmehr erst nach Wochen über
eine zunehmende Verschlechterung seines Gesundheitszustands. Die nach den Angaben
des Klägers bei der Begutachtung von einem vibrierenden Punkt an der Hinterhauptschup-
pe aus über den ganzen Körper ausstrahlenden Schmezen sind nach den Ausführungen
des Sachverständigen Dr. I nicht organisch begrundbar. Die der Gerichtsake beilie-
gende Selbstschilderung der Missempfindungen und Schmerzen anlässlich der Behand-
lung in der Kieler Schmezklinik sprechen nach den Ausführungen des Dr. , für ein
schweres Krankheitserleben des Klägers, das er (der Sachverständige) als Eigenwahr-
nehmung des Klägers nicht anzweifelt. Nach dem Gutachten ist das Krankheiterteben aber
weder in der Art noch im Ausmaß mit der Physiologie des Menschen oder der pathophy-
siolog,ie nach einer HWS-Schädigung organisch erklärbar. Die vorliegendenAusbrei_
tungsphänome sprächen füi eine gestörte Schmez- und Erlebnisverarärrng ies Ktä-
gers' Nur dadurch könne es zu den Ausbrditungsphänomenen kommen. Abgesehen von
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den Muskelverspannungen, deren Abklingen innerhalb 
'on I'g:l.bis 

wenigen Woihen'er-

wartet werden könne, slnd .die näch dem unfall beklagten Krankheitserscheinungen nach

Einschätzung des sachverständigen nicht organisch begründbarer (neurologischer) Natur,

sondern nur auf eine abnorme Errebnisreaktion und psychopathorogische Folgeentwick-

lung zurückführbar. Keiner der durch die vorbehandelnden Aräe beschriebenen abnormen 
'

neurologischen Befunde haf sich durch die aktuelle neurologische untersuch.ung' die dem

ä;;J;; irsrrna. liest, veririzieren lassen'

Der Vorhalt des funktionellen MRI'Untersuchungsbefundes des Dr' '
vom 29.02.2008 im Klägerschriftsatz vom 10.09.2008 (Bd' lll, Bl, 331,

d.A.), den Dr.. im Ergänzungsgutachten.vom 02.06.2008 als irritierend bezeiohneti

erfordert nicht die Einholung eines weiteren radiologis-ch-orthopädischen Gutachtens. Be- ,

reit! im Gutachten der Sachverständigen Dr. Bermbach und Dr. Kleinfeld wurde aufgrund

kernspintomögraphischer Untersuchungen festgestellt, Qass keine Myelopathie vorliegt,

ferner auch, dass die von Dr. diagnostizierte BerÜhrung zwischen Rüoken-

mark r.rnd Spinalkanal nicht unfallbedingt sein kann, Auch die Veränderungen an d.en Flü-

getbändern (ligamenta alaria) stehen danach in keinem Zu§ammenhang mit döm Uhfall,

sondern sind ausschließlich degenerativer, anlagebedingter Natur.

Nach der Recht6prechung des Bundesgerichtshofs (qGH NJW 1996, 2425-ff.) hat der

Schädiger für seelisch bedingte Fol§esghäden einer Verletzungshandlung auch dann ein:

zustehen, wenn sie auf einer psychischen Anfälligkeit des Verletzten oder auf einer neuro-

tischen Fehlverarbeitun§ beruhen, Der GrundsaE, dass eine besondere Schadensanfälllg-
keit dem Schädiger haftungsrechtlich zuzurechnen ist, gilt danach auch für psychische

Schäden, die aus öiner besonderen seeli§chen Labilität des Betroffenen erwachsen. De-

mentsprechend ist die Haftung bejaht wordeq bei unfallbedingter Wesensänderung (BGH

VersR 1960;225), bei Depressionen (BGH VersR'19661 931), Unfallneurosen (BGH VersR
1986, 240) und.bei Kbnversionsneurösen (BGH VersR 1993, 589). Eine Zprechnung'
kommt nur dann nicht in Betr,ächt, wenn das schädigende Ereignis ganz ger:ingfügig'(Ba-
gatelle) ist und nicht gerade speziell die Schadensanlage des Verletzten trift und die psy-
chische Reaktion im konkreten Fall,.weil sie in einem groben Missverhältnis zu demAn-
lass steht, schlechterdings nicht mehr verständlich ist. Das gilt auch für die Konversions:
neurose.

Bei Anwendung dieser Rechtsgrundsätze ist nicht zweifethaft, dass ein Haftungszusam-
menhang zwischen mit' dem Unfallgeschehen vom 24.11.2003 und den psycnisch beding-
ten Beschwerden des Klägers besteht. Nach dem psychiatrischen Gutachten bestand bei '

dem Kläger.schon vor dem Unfall eine Persönlichkeitsstörung in Form einer Anpassungs-
störung und einer änankastischen Persönlichköit, die beirn stationären Aufenthalt des Klä-
gers in der Psychosomatis'chen Klinik in Bad Dürkheim in der Zeit vom 06.06.1ggg bis
01.08.1989 diagnostiziert wurde. Nach dem vom sachverständigen prof. Dr.
ausgewerteten ärztlichen Entlassungsbericht der Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte vom 03.1b.1089 litt der Kläger bereits damals unter verspannungen und Schmezln
im Bereich d6r HWS und im Schultergürtel, die bei längerem Sitzen, Stehen und Autofah-
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ren und in Belastungssituationen zunahmen. lm psychischen Befund als auffällig beschrie-

ben wurden damals,die monotone Stimme und eine ehgr zwänllerische und,perseverie-

rende Ausdrucksweise des Klägers. Die Beweglichkeit des Kopfes war nach hinten redu-

ziert, die Nervenaustrittspunhe occipital waren dolent. Die Wirbelsäule sei insgesamt do-

lent gewesen, ebenfalls das reihte Hüft- und Kniegelenk und das rechtb Schuitergelenk.

Unter Problembereichen sei in dem Bericht erläutert worden, dass.der Kläger als Kind

häufig krank gewesen sei und an Ub_ergewicht und Rachitis gelitten habe. Aus Angst vor

Fehlern habe er einen überhöhten Perfektionismus entwickelt. Die veränderte Organisati-
onsstruktur innerhalb der leEten Jahre am'Arbeitsplatz habe ihn verunsichert,.dodass er
zunehniönd Tendenzen zur attanghaften Vergewisserung und. übermäßige R,eahtferti-

gungsstrategien entwickelt habe. Schon damals habe er wenig Bereitschaft'gezeigt, eine
psychosomatische Sichtweise anzunehmen. Die Diagnosen "Anpassungsstörung".uhd
"anankastische Persönlichkeit" sowie die Umstände der lnitiierung der Qamaligen Behand-
iung würden deutlich machen, dass'der Kläger damals unter einei hohen beruflichen .Bela-

stung psychisch bzw. psychosomatisch dekompensied gewesen und auf Grund:seiner
Persön lichkeitsstru ktur für eine solche Dekompensation prädestiniert sei.

I

Beiden psychiatrischen Untersuchungen durch den Sachverständigen prof. Dr.
wies der Kläger eine reduzierte Auffassungsgabe auf, Konzentiationsleistung und Ge.
dächtnisleistung waren deutlich reduziert. lm Gedankengang war ei verlangsamt, verein-
zelt auch gehemmt'und immbr wieder extrem umständlich und weitschweifis sowieauf

. seine Beschwerden fixiert und eingeengt. Die Stimmung war gedrückt mit der1gich redu-
zierler affektiver Schwingungsfähigkeit, vereinzelt auch dysphorisoh und gereizt. Testpsy-
chologisch zeigte er eine milde Ausprägung depressiver Symptom", *". d., psychopa-' thologischen Befund entsprach, dass der Proband vor allöm über zahlreiche körperliche
Beschwerden klagte und eine depressive Verstimmung eher.reai<tiv und nur mild zum
Ausdruik brachte. i

Zusammengefa§st kommt das psychiatrische Gutachten zu dem Ergebnis, dass beidemKläger nach der aktuellen internationalen Klassifikation psychischer störungen (lcD -10)
'eine undifferenzierte somatisierungsstörung (F as.1) und kombiniertb persöntichkeitsstö-
rung (F 61'0) mit alankastischen, nazisstir chen, histrionischen, hypochondrisphen undparanoiden Anteiren vorriegt. Das Vorriegen von psychösew.d,g;. äy;;;;ien schross

Durch die Somatisierungsstörung :und

Gutachten an der berufliehen Tätigkeii
trächtigt. Nach dem psychiatrisÄen

'schränkungen, die ihn in seinem Beruf als,
besondere bestehen Defizite in der lnforma
trationsfähigkeit und beim Gedächtnis. Nach
b.eitsunfähig.
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zität verstärken und die Ausbildung der vom

Er habe 14 Jahre lang seinen Beruf ausgeübt und soziale Beziehungen unterhaltgn, ohne

dass sich Anzeicnei tür,eine Funktioisbeeinträchtig-ung ergeben hätten. Der nahe zeitli-

che Zusammenhang zwischen dem Unfail und dem Neuauftreten der Beschwerden erhär-

ä 0," ,,irr.ächrichk-eit des Unfaus im sinne einer "conditio sine qua non". ohnq den unfall

,wätedas Beschwerdebird zu diesem Zeitpunkt nicht entstanden. Die pergölrichkeitsstö-

ä * der Unfal.seien für die gesuhdheitllchen Beeinträchtigungen jeweils zu 50 Pro-

zent.ursächtich,dasheißtimselbenMaßmitursächlich.

Der senat hat keine Zweifel an der Richtigkejt dps psychiatrigchert GutaclTtens. 
,'et:.?"-:-

verständige hat die im schriftlichen Gutachten gbstellten Diagnos:" .",.I 
O-:i der mündli-

chen der Anhörung eingehend und überzeugend begnindet. Auch der Sachverständige

pror. Dr. götrt in seinem Gutachten davon pvrrlA»»ltt[hpttDdnUnlill€in€

UW§-Oistorsion nach Erdmann.Grad l erlittOn hat.
:

Zusammengefasst belegt das Gutachten, dass beim Kläger durch den Verkehrsunfall vom

24.11.2003 ein psychischer Folgeschaden eintrat, .der zur anda.uernden Berufsunfähigkeit

und einer erheblichen Beeinträchtigung. der Freizeitinteressen führt. Eine Nachuntersu-

chung hält der Sachverständige erst in ca,, fünf Jahren für angezeigt.

ln rechtlicher Hinsicht ergeben sich aus dem Gutachten keine Gründe für eine Unterbre-
chung des Haftungszusammenhangs. Bei dem Zusammenstoß mit der Folge der leichten
HWS-Distorsion beim Kläger und des Totalschadens an dgn Fahrzeugen handelt es sich
nicht um einen Bagatellunfall, bei ddm die psychische Reaktion des Klägers in einem gro-,
ben, schlechterdings nicht verständlichen Missverhältnis stünde (BGH NJW 2003, 1116).
Der Unfall traf gerade auf die besondere Schadensanfälligkeit des Klägers in Form der
Persönlichkeitsstörung. Die Mitursächlichkeit des Unfalls zusammen mit der persönlich-

keitsstörung reicht für die haftungsrechtliche Zurechnung des Schadens aus. Die Haftung
könnte aus Gründen der'Kausalität nur entfallen oder zeitlich begrenzt sein, wenn der
durch den Unfall ausgelöste Schaden aufgrund der Vorschäden auch ohne,den Unfallfrü-
her oder später eingetreten wäre. Dafür bestehen angesichts der im Gutachten festgestell-
ten . jahrelangen Beschwerdefreiheit des Klägers keine Än[altspunkte.

Es besteht'aüch keine überholende Kausalität durch den vom Kläger im Jahr 2010 erlitte-
ndn §chlaganfäll, den er ohne Dauersch.o"n ,:0"*r;;;; hat. Der schtaganfall ist im üb-
rigen nicht geeignpt, zu dem in Röde stehenden Beschwerdebild zu führen, das durch wie-
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derkehrende, schmezhafte Kopf-, Nacken- und Wirbelsäulenbeschwerden gekqnnzeich-

net wird. Der Senat sieht deshalb keinen Grund, dem Kläger die Vbrlage mediziniscnerÜn-

terlagen über den Schlaganfall'und seine Behandlung aufzugeben, da hieraüs keine weitei

ren Erkenntnisse zu erwarten sind.

Nach dern Gutachten dgs Brof Dr. bestehen keine Anzeiöhen dafü/, dass der

Kläger den Unfall in einem peurotischen Streben nach Sicherheit lediglich zu Anlass

4immt, den Schwierigkeitpn und Belastungen de§ Enrverbslebens auszuweichen. Der Se-

iat teilt die Einschätzung des Sachverständigqn, dass'kein Zusammenhang zwischen der
Hoffnung des Klägers, eine Entschädigung zü erlangen, und den aufgetretenen Bescfrygp
den besteht. Es bestehen keine Hinweise auf eine sogenannten Rentön- oder Begelnens-
neurose, die den Haft'üngszusammenhang unterbrechen würden.

Die geltend gemachten Aufirendungen von 19.707,35 € sind von den Beklagten zu 1)bis
3) gesamtschuldnerisch zu ersetzen, denn sie wurden durch den Unfall adäquat-'kausal
verursacht. Es handelt sich um Auhruendungen für äräliche Untersuchungen und Behand-' lungen, Fahrt- und Unterbringungskosten änEßlich von Aräbesuchen, Kosten für ver-
schriebene Medikamente und verordnete Hilfsmittel und Aufluendungen im Rahmen von
Kur- und Klinikaufenthalten. Wegen der Höhe der Kosten und däs Entgtehungsgrundes irn
Einzelnen wird auf die'Darstellung in der Klage vom 22.1O.2oO4,die lilageen,eiterung vgm
06.10.2006 und die vorgelegien Belege Bezug genommen

Ein Mitglied d'er geseElichen Krankenversicherung ist zwar im Rahmen der ihm ooti"g"n-
!_el.schadensminderungspflicht grundsätzlich gehalten, diese in Ansprucn 

", n.r,iii
'(BGH VersR 1970, 129). Die aus der privatärätichen Behandlung entstehenä ;ä;
§ind aber zu erseEen, soweit sii zu einer wirksamen Behandlung der unfaltfolgen prfor-
derlich erscheinen. Die Erstattungsfähigkeit.beschränkt sich ni"r,t JriJi. .lgerfli.tdn Be-
handlungskosten, denn im schadensersatzrecht ist anerkannt, dass auch schadensdr-mittlungskosten vom schädiger zu tragen sind (Geigel-Jäger-Lucky, Der Haftpflichtpro-zess' 25' Aufla§e, Kapitel 9, Rn. 73). Es ist deshalb nicit zu beanstanden, 0...'j.riää;als größte Schadensposten in Zifter i, lff. Nr. 11 die Kosten für die MRT UnterSuchungdes Dr. in Höhe von 1.gs0,24 €, unterrfd. Nr.30.und g3 die Kosten äus denRech-nungen'des Dr' für neurologische untersuchungen vorn 23.03 .zoo4in Höhe von1'290'32 € und vom 21'07 '2oos in Höhe von 3.325,41 c uio die Kosten der Atlas-Therapieaus der Rechnung des Dr. r - vom 24.04.2004 in Höhe von 1,003,01.€ (rfd. Nr.31)'zusammen mit *äit"ren Aurwendungen'in Höhe von *,;;; iä -;. ;; für die Ap-partementmiete in der zeit vom 21'03' bis o8.o4.zoo4 ersetzt veilangt, um nur einige Be'spiele aufzugreifen. ' Yvrrqrrvtr 't",:t''

lm Gutachten des prof. Dr. wurde daigelegt, dass sich der Klägeir aufgrund derorganmedizinischen Fixierung und der fehlenderiprv-.nirir,"n *;;;ü;.*n, der vor_stettung nür schwer öffnen kann,.dass das nusmaÄ der Beschwerden nicht ffiärj:nisch-neurologisihe ursachen zu erturen-,J;;;;ri"* or. ert".nt.n-'üi"o"rg.no



4.

#:. 
tl^"rnin 

seiner Ansicht vom vorriegen eines
organischen Schadens bestärkt wurde, wie unter anderem die schriftlichen Befunde der
Fachärzte Dr. belegen. Auch. wenn deren Dia:
ghosen im Nachhinein durch das Gutachten Dr. Bermbach, Dr. Kleinfeld und das neurolo-

. gische Gutachten des Dr. I nicht erhärtet bzw. als Ursachen der Beschriverden aus-
geschlossää wurden, Orrtt" der Kläger von einem weiteren Untersuchungs- und Behand-
lungsbedarf ausgehen. Angesichts der vielfältigen .Beschwerden stellt es keine unähser
messene, dem Kläger vonrverfbare Reaktion dar, die ihm empfohlenen Azte aufzusuchen
und bei weit'eren vorstellig zu werden, wie z.B. bei dem Radiologen Dr. .zu einer szin-
tigraphischen Untersuchüng des Gehims mit PET mit der Folge der Rechnung vom
11.06.2004 Über 500,00 € oder deni,Facharztfür Orthopädie und Chirothe@pie D; '

' , rlit Rechnungen vom 10.08,2004 in Höhe von 515,40 € und 'vom 02.0g ,2004 i)ber' 191,71 €, bescheinigte dieser im ärälichen Attesivo m 24.10.2005 doch, der Kläger leide.
an den Folgen einer Hirn§tammläsion mit plötzlichen Kraftverlust in den' Beinen.undda-
durch bedingter Sturzgefahr.. 

, 
,,

Nach dem übezeugenden Gutachten des prof. Dr. wbr derKläger gerade auch
wegen der unterschiedlichen ärztlichen Beiunde über Jahre hinweg nichtln der Lage, die
psychische Komponente seiner Beschwerden zu erkennen. Ariges-ichts,der Schwere der
im Nachhinein nicht auf eine organische Verretzung zurückführoän B;;.h;;;;;;;;;
Kläger die schadensminderungspflicht nicnt vertetzt, denn.er durfte die geltenl;;;;b;;;
Aufirendungen als für seine gesundheitliche wied"rn"otbrirng ;.,r*r;nd nohivendigansehen.

Nach allem besteht kein Zweifel, dass die Beklagtenzul)bi§ 3) dem Klägergesamtver-bindlich den in der Klage vom 22.10.2004 und oJr Kageerweiterung vom 06.10.2006 gel-tend gemachten Schadensersatz in Höhe von 19.lOi3äescnutOen. - w-. .

25.000,00 € angemessen, §§ g23,,2S3 BGB.

der Be-

infolge

rhaften
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HWS-Distorsion handelt, sondern durch den Unfall in Wechselwirkung mit der besonde-

ren Schadensanfälligkeit des Klägers eine anhaltende Somati§ierungsstörung rnit ver-

schiqdensten körperlich"en Beschwerden, wie Übelkeit, Kopf-, Nacken- und Schulter-

schmerzen, Missempfindungen in den Händen, Seh- und Sprechstörungen, Schluckbe-

schwerden, pfeifen in den Ohren und eine allgemeine körpertiche Schwäche auftraten-

Angesichts der Schwere des psychischen, chronifizierten Syndroms, das im psychialri-

schen Gutachten vom 16.07.2007 beschrieben wird, hält der Senat'trotz der im Gutachten

darlegten hälftigen Mitverursachung des Beschwerdebildes durch die-Persönlichkeitsstö-

rung einen Schmerzensgeldbetrag von 2b.000,00 € für: ängemessen (nach Haifs-Wetl-

nei-Häcker a.a.O., hat das OLG Saarbruckdn im Urteil vom 14.03.2006 bei einerpsycho-

genen Fehlverarbeitung eines Verkehrsunfalls nach erlittenem HWS Schleuderträuma

Grad. I bis ll ebepfalls 25.000,00 € + immaterieller Vorbehält zuerkannt).

Wegen des weitergehenden Antrags auf 50.000,00 € Schmezensgeld'als ,Mindestbetrag

wird die Klage abgewiesen. Denn ein höherer Betra§ als 25.000,00 € ist weder unter dem
Gesichtspunkt der Ausgleichsfunktion noch der Genugtuungsfunktion des Schmezensgel-
des begründbar.

'5. Die Voraussetzungen ftir eine,Verurteilung der Beklagten zu 1) bis'3) zur Zahlung einer
Schmezensgeldrente'liegen nicht vor; insoweit ist die Klage ünbegründet. Denn eine
Schmerzensgeldrente. neben dem Schmezensgeldkapital, die dazu ih einem ausgewoge= '

. nen Verhältnis stehen müsste, ist lebenslangen schwersten Dauerschäden vorbehalten,
die der VerleEte imrner wieder schmerzlich empfindet u,nd deshalb nicht allein durch das
Schmezensgeldkapital allein ausgeglichen werden kann (Küppersbusch, fr.rur.nrprti-
che bei Personenschädbn, 8. Auflage, Rn. 297 ff. mit Rechtsprechungsnpchweisen). Nach
dem psychiatrischen Gutachten ist im vorliegdnden Fatl'aber zu ennrarten, 

'dass 
die Be- .

schtrverden durch antidepressive, pharmakotogische Behandlung und eine länger.fristig an-
gelegt, adäquate psychiatrische bzw, psychotherapeutische Behandlung gelinJert *"ä.n
können.

Die Klage auf Feitstellung der Ersatzpflicht künftiger materieller und immater:ieller schä-
den ist begrühdet. Das erforderliche Feststellungsinteresse naeh § 256 ZpO besteht. Bei.
der Schwere des Krankheitsbildes besteht die Möglichkeit, oas fünftige materiele und im-
materielle Schadensfolgen eintreten. Die Feststellung ist auch zur. Hemmung der Verjäh.
rung erforderlich. c

, ilt.

Der Aussprubh über die Zinsen beruht auf s§ 2gg Abs. 1, 291 BGB.
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,IV
,,

Die Kostenentscheidung für beide Rechtszüge beruhtauf § 92 Abs. 1, 100 Abs. 4ZPO.

Da Widerkla,ge nur vom tseklagten zu 1) gegen den Klägererhoben wurde, ist nach derBaum-
bach' schen Kostenformel zu entscheiden.

Der Streitwert wird wie folgt festgesetzt:

50.000, 00 € Schrnerzensgeld,
19.707,35 € materietter Schaden,
3.000,00 € materieller Feststellungsanträg,
3.000,00 € immaterieller Feststeilungsantrag,
8.400,00 € Schmezensgeidrente

(200 € x 12 Monate x 3,S Jahre)

. 892,92€ Widerklage

V.

85.000,27 €

Vorläufige Vollstreckbarßöit: s 7Og Nr. 10 ZpO.

vt.

gez.

Glass

Vorsitzender Richter
am Oberlandesgericht

).

Schwarz-Spliesgart

Richterin
am Oberlandesgericht

Gehr

Richter
am Oberlandesgericht
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Verkündet am 27 .06.20 1 3

Urkundsbeamtih der Geschäftsstelle

Urkundsbeamtin Oer Geschäftssblb ' ,

-/-l

I

I
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rf1fi ,27..06.2013


